
- Bevollmächtigter: (...) -

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 2 BvR 1667/20 -

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn (...),

I. unmittelbar gegen

das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Mai 2020 - 2 C 13.19 -,

II. mittelbar gegen

1. a) das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 14. November
2018 - 3 BV 16.2072 -,

b) das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 25. August
2016 - AN 1 K 15.01449 -,

c) den Bescheid des Polizeipräsidiums Mittelfranken vom 28. Juli 2015 -
5011-1617 -,

2. Artikel 75 Absatz 2 Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes

hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

die Richterin Hermanns,

den Richter Maidowski

und die Richterin Langenfeld

am 18. Mai 2022 einstimmig beschlossen:
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Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Mai 2020 - 2 C
13.19 - verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Arti-
kel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 des Grundgeset-
zes. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird aufgehoben. Die
Sache wird an das Bundesverwaltungsgericht zurückverwiesen.

Im Übrigen wird die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung
angenommen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Beschwerdeführer seine
notwendigen Auslagen zur Hälfte zu erstatten.

Der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit wird auf 10.000 (in
Worten: zehntausend) Euro festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

1. Der Beschwerdeführer ist Polizeioberkommissar im Dienst des Landes Bayern.
Mit Schreiben vom 22. Oktober 2013 beantragte er die Genehmigung einer Tätowie-
rung mit einem verzierten Schriftzug – „aloha“ – (15 cm x 6 cm) auf dem Unterarm im
sogenannten sichtbaren Bereich.

2. Mit Bescheid vom 28. Juli 2015 teilte der Präsident des Polizeipräsidiums Mittel-
franken mit, dass dem Antrag nicht entsprochen werden könne. Zur Begründung ver-
wies er auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 7. Februar 2000 zum Erscheinungsbild der Bayerischen Polizei (Az. IC
5-0335.1-0 „Erscheinungsbild der Bayerischen Polizei“), wonach im Dienst – ausge-
nommen Dienstsport – Tätowierungen nicht sichtbar sein dürften.

3. Mit seiner dagegen erhobenen Klage begehrte der Beschwerdeführer die Aufhe-
bung des Bescheids vom 28. Juli 2015 sowie die Feststellung, dass er berechtigt sei,
sich am Unterarm tätowieren zu lassen. Das Bayerische Verwaltungsgericht Ans-
bach wies die Klage mit Urteil vom 25. August 2016 ab. Rechtsgrundlage für die Ab-
lehnung sei Art. 75 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) in Verbindung mit der
rechtlich als Verwaltungsvorschrift zu qualifizierenden Bekanntmachung vom 7. Fe-
bruar 2000. Diese Vorschriften stellten keinen unzulässigen Eingriff in das Grund-
recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG dar. Nach der
gesetzlichen Vorschrift des Art. 75 BayBG müsse die Verpflichtung zum Tragen einer
Dienstkleidung durch dienstliche Erfordernisse gerechtfertigt sein. Die Konkretisie-
rung und Ausgestaltung dieser Verpflichtung im Einzelnen erfolge vorliegend in recht-
lich nicht zu beanstandender Weise durch die Bekanntmachung vom 7. Februar
2000. Die Verpflichtung von Polizeivollzugsbeamten, im Dienst die vorgeschriebene
Uniform zu tragen, sei vor allem durch das Erfordernis gerechtfertigt, die Legitimation
der Beamten für polizeiliche Maßnahmen äußerlich kundzutun. Die Uniform sei ei-
nerseits sichtbares Zeichen für die Ausstattung ihrer Träger mit hoheitlichen Befug-
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nissen. Zum anderen solle die Uniform die Neutralität ihrer Träger zum Ausdruck
bringen und sichtbares Zeichen dafür sein, dass die Individualität der Polizeivollzugs-
beamten im Dienst hinter den Anforderungen des Amtes zurücktrete. Dieser durch
die Uniform vermittelte „Anschein der Neutralität“ könne durch ein Erscheinungsbild
uniformierter Polizeibeamter beeinträchtigt werden, das die Individualität übermäßig
hervorhebe und daher aus dem Rahmen des Üblichen falle.

4. Mit Urteil vom 14. November 2018 wies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
die Berufung des Beschwerdeführers zurück. Die Feststellungsklage sei unbegrün-
det. Der Beschwerdeführer sei nicht berechtigt, sich am Unterarm im sogenannten
sichtbaren Bereich tätowieren zu lassen. Mit Art. 75 Abs. 2 BayBG in der Fassung
des Gesetzes zur Änderung personalaktenrechtlicher und weiterer dienstrechtlicher
Vorschriften vom 18. Mai 2018 in Verbindung mit der Bekanntmachung vom 7. Fe-
bruar 2000 liege eine hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage vor, die jedenfalls für
die Reglementierung von Tätowierungen von Polizeivollzugsbeamten (die bereits in
einem Beamtenverhältnis stünden) Maßstäbe nach Inhalt, Zweck und Ausmaß ent-
halte. Keinen Bedenken unterliege der Umstand, dass der bayerische Gesetzgeber
die obersten Dienstbehörden ermächtige, die nähere Ausformung der Vorgaben für
die äußere Erscheinung des Beamten im Dienst zu bestimmen. Da eine erkennbare
parlamentarische Leitentscheidung vorliege, dürfe eine Delegation an die oberste
Dienstbehörde erfolgen, die – aus Gründen der Handhabungspraktikabilität – die nä-
heren Einzelheiten durch eine Verwaltungsvorschrift oder Weisung ausforme. Die im
vorliegenden Einzelfall bestehende Besonderheit, dass das Bundesverwaltungsge-
richt seine Rechtsprechung geändert habe und nunmehr im Hinblick auf die Regle-
mentierung des zulässigen Ausmaßes von Tätowierungen bei Beamten eine hinrei-
chend bestimmte gesetzliche Regelung verlange, führe nicht zur Unwirksamkeit der
Bekanntmachung vom 7. Februar 2000. Es sei nicht ersichtlich, dass der für Rechts-
verordnungen geltende Grundsatz, dass das zum Verordnungserlass ermächtigende
Gesetz grundsätzlich im Zeitpunkt des Verordnungserlasses in Geltung sein müsse,
auf Verwaltungsvorschriften zu übertragen sei.

5. Mit Urteil vom 14. Mai 2020 wies das Bundesverwaltungsgericht die von ihm zu-
gelassene Revision des Beschwerdeführers gegen das Urteil des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs zurück. Über die Frage der Zulässigkeit von nicht sofort ableg-
baren und äußerlich sichtbaren Erscheinungsmerkmalen habe der Gesetzgeber
nach Maßgabe der Anforderungen des Amtes selbst zu entscheiden. Dementspre-
chend reiche eine – nach dem Wortlaut von Art. 75 Abs. 2 Satz 1 BayBG durchaus
naheliegende – bloße Ermächtigung an die Exekutive, nähere Bestimmungen, etwa
durch Verwaltungsvorschriften, zu treffen, nicht aus. Deshalb verletze eine solche
Auslegung der Vorschrift revisibles Recht, weil sie die erforderliche parlamentarische
Leitentscheidung des Gesetzgebers auf die Exekutive verlagere.

Das angefochtene Berufungsurteil stelle sich aber aus anderen Gründen als richtig
dar. Die vom Wortlaut des Art. 75 Abs. 2 Satz 1 BayBG in der Rechtsfolge auf eine
Delegation an die oberste Dienstbehörde angelegte Regelung beschränke sich auf
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den Erlass von Verwaltungsvorschriften für Dienstkleidung. Der im Jahr 2018 neu
eingefügte Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG betreffe hingegen die nicht sofort ablegbaren
Erscheinungsmerkmale, die beim Tragen der Dienstkleidung sichtbar seien. Für die-
se habe der Gesetzgeber – jedenfalls für Polizeivollzugsbeamte – im Gesetz selbst
eine abschließende Entscheidung getroffen. Sie seien grundsätzlich untersagt.

Dies folge für den Senat aus der Gesetzesbegründung zu Art. 75 Abs. 2 Satz 2
BayBG vom 27. März 2018 (LTDrucks 17/21474). Sie spreche entscheidend dafür,
dass der Gesetzgeber mit der Neufassung von Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG die vom
Senat im Urteil vom 17. November 2017 (BVerwGE 160, 370) geforderte „parlamen-
tarische Leitentscheidung“ für Polizeivollzugsbeamte selbst getroffen habe. Dies er-
gebe sich zum einen daraus, dass der Gesetzgeber die Neuregelung in Art. 75
Abs. 2 Satz 2 BayBG im Jahr 2018 ausdrücklich und unter Bezugnahme auf die kom-
petenzrechtlichen Überlegungen des vorgenannten Senatsurteils geschaffen habe.
Zum anderen und vor allem heiße es zur Begründung in der Landtagsdrucksache
(LTDrucks 17/21474, S. 1) wörtlich: „Mit der Dienstkleidung und insbesondere der
von Polizeivollzugsbeamten zu tragenden Uniform soll, neben einer Kennzeichnung
der Ausstattung mit hoheitlichen Befugnissen, die Neutralität ihrer Träger zum Aus-
druck gebracht werden. Diese wäre insbesondere bei Tätowierungen oder auffallen-
dem Körperschmuck (Piercings, Ohrtunnel o.ä.) im sichtbaren Bereich beeinträchtigt.
Individuelle Interessen müssen gegenüber der Notwendigkeit eines einheitlichen/
neutralen Erscheinungsbilds zurücktreten.“ Daraus folge, dass der Gesetzgeber – je-
denfalls für Polizeivollzugsbeamte, die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet
seien – selbst die Entscheidung über ein generelles Verbot für Tätowierungen und
andere nicht sofort ablegbare Erscheinungsmerkmale in dem beim Tragen der Uni-
form sichtbaren Körperbereich getroffen habe. Das Amt eines hoheitlich tätigen Poli-
zeivollzugsbeamten erfordere nach dem für den Senat maßgeblichen Regelungswil-
len des bayerischen Gesetzgebers, dass der einzelne Polizeivollzugsbeamte beim
Tragen von Dienstkleidung im sichtbaren Körperbereich auf äußerlich erkennbare
dauernde Körpermodifikationen grundsätzlich zu verzichten habe.

Dieses Verständnis von Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG werde durch die neuen Ver-
waltungsvorschriften zum „Erscheinungsbild der Bayerischen Polizei“ in der Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 7. April 2020 (Bayerisches Ministerialblatt vom 29. April 2020 Nr. 229) im Ergeb-
nis bestätigt. Dort heiße es unter Ziffer 4 Satz 1, den Gesetzesinhalt erläuternd, dass
im Dienst – ausgenommen beim Dienstsport und bei Maßnahmen des behördlichen
Gesundheitsmanagements – Tätowierungen, Brandings, Mehndis und Ähnliches
nicht sichtbar sein dürften. Nur ausnahmsweise dürfe davon in begründeten Einzel-
fällen zum Beispiel bei entsprechender dienstlicher Notwendigkeit abgewichen wer-
den (ebenda Ziff. 7).

Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG genüge schließlich auch unter Berücksichtigung gege-
benenfalls gewandelter gesellschaftlicher Verhältnisse im Hinblick auf Tätowierun-
gen und andere äußere Körpermodifikationen den übrigen materiellen verfassungs-
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rechtlichen Anforderungen, insbesondere an die Verhältnismäßigkeit der Regelung.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gemäß Art. 2 Abs. 1 GG stehe unter dem Vor-
behalt der verfassungsmäßigen Ordnung. Daher könne es aufgrund eines Gesetzes
eingeschränkt werden, das den Kompetenzvorschriften des Grundgesetzes entspre-
che und inhaltlich hinreichend bestimmt sei, wenn der Eingriff auf Gründe des Ge-
meinwohls gestützt sei und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genüge. Nach
Maßgabe von Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG erachte der bayerische Gesetzgeber Tä-
towierungen an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen eines zum Tragen von Dienst-
kleidung verpflichteten Polizeivollzugsbeamten als geeignet, die Neutralitätsfunktion
der Uniform zu beeinträchtigen. Diese Entscheidung habe der Gesetzgeber getrof-
fen, ohne dabei von unzureichenden tatsächlichen Erkenntnisgrundlagen ausge-
gangen zu sein. Weitergehende verfassungsrechtliche Anforderungen an die Be-
gründung der parlamentarischen Leitentscheidung bestünden angesichts des weiten
Gestaltungsspielraums, der dem Gesetzgeber bei Maßnahmen zur Gewährleistung
des staatlichen Neutralitätsgebots zukomme, nicht.

Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Staat Maßnahmen ergrei-
fen dürfe, die die Neutralität seiner Amtsträger – gleich ob diese Polizeivollzugsbe-
amte oder Justizbedienstete seien – aus der Sichtweise eines objektiven Dritten un-
terstreichen sollten (BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Januar 2020 - 2
BvR 1333/17 -, BVerfGE 153, 1-72). In der Entscheidung zum Kopftuchverbot habe
das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass dem Staat die Aufgabe der Optimie-
rung hinsichtlich eines Vertrauens der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des
Staates zukomme. Diese verfolge er derzeit unter anderem durch strenge Formali-
sierungsbestimmungen. Nichts Anderes gelte für die Entscheidung des Gesetzge-
bers nach Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG über die Untersagung bestimmter sichtbarer
und nicht sofort ablegbarer Erscheinungsmerkmale bei zum Tragen von Dienstklei-
dung verpflichteten Polizeivollzugsbeamten.

Das Verbot der Tätowierung sei auch verhältnismäßig. Denn der Polizeivollzugsbe-
amte dürfe sich jenseits der beim Tragen der Dienstkleidung sichtbaren Körperberei-
che – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen (vgl. etwa § 86a Abs. 1 StGB) – unbe-
schränkt tätowieren lassen.

II.

Der Beschwerdeführer hat am 16. September 2020 – unmittelbar – gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Mai 2020 und – mittelbar – gegen den Be-
scheid des Polizeipräsidiums Mittelfranken vom 28. Juli 2015, gegen das Urteil des
Bayerischen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 25. August 2016, gegen das Urteil
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 14. November 2018 und gegen
Art. 75 Abs. 1 Satz 2 BayBG Verfassungsbeschwerde erhoben. Er rügt eine Verlet-
zung seiner Grundrechte aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1, Art. 3
Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 5 GG.
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1. Die angegriffenen Entscheidungen verletzten ihn in seinem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG.

a) Der Schutzbereich des Grundrechts sei vorliegend eröffnet, da er beabsichtige,
auf seinem Unterarm ein Tattoo anzubringen, das für ihn besonders wichtig sei. Die-
ses Tattoo habe eine enge Beziehung zu seiner eigenen Lebensgeschichte. Es sei
deswegen in besonderer Weise Ausdruck seiner Persönlichkeit, weil es in Verbin-
dung mit weiteren Tattoos stehe, die im nicht sichtbaren Bereich angesiedelt seien.
Es stelle eine Erinnerung an die Flitterwochen vor über zehn Jahren dar, ein wesent-
liches Erlebnis seines Lebens, das ihn heute noch präge. Es symbolisiere inhaltlich
eine Sympathie für eine von Freundlichkeit und Friedlichkeit geprägte Lebenseinstel-
lung und stelle mit der Aussage der wechselseitigen Zuneigung der Menschen unter-
einander auch eine Meinungsäußerung dar. Die Untersagung, sich ein Tattoo anbrin-
gen zu lassen, sowie die dies bestätigenden Entscheidungen stellten einen Eingriff
in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht dar.

b) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht sei nur durch Gesetz einschränkbar. Für ei-
ne entsprechende Regelung in Bezug auf das äußere Erscheinungsbild von Polizei-
beamtinnen und -beamten fehle dem Freistaat Bayern die Gesetzgebungskompe-
tenz, da der Bundesgesetzgeber mit der Regelung zur Gesichtsverhüllung in § 34
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) schon von der konkurrierenden Gesetzgebungs-
kompetenz (Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG) Gebrauch gemacht habe. Auch wenn man von
einer Gesetzgebungskompetenz des Freistaates Bayern ausgehe, werde Art. 75
Abs. 2 Satz 2 BayBG den Anforderungen an den Parlamentsvorbehalt nicht gerecht.
Der grundrechtliche Gesetzesvorbehalt – hier in Form der verfassungsmäßigen Ord-
nung in Art. 2 Abs. 1 GG – werde über den Grundsatz der Wesentlichkeitstheorie da-
hingehend konkretisiert, dass die gesetzliche Grundlage eine nach den Besonderhei-
ten des Falles erforderliche Dichte an inhaltlichen Aussagen aufweise. Danach
verpflichteten das Rechtsstaatsprinzip und das Demokratieprinzip des Grundgeset-
zes den Gesetzgeber, wesentliche Entscheidungen selbst zu treffen und nicht der
Verwaltung zu überlassen. Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG genüge nicht den Anforde-
rungen des Parlamentsvorbehalts, weil er nur eine Ermächtigung zum Erlass von
Verwaltungsvorschriften und nicht von Rechtsverordnungen beinhalte.

c) Aber selbst wenn man annehme, Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG enthalte alle erfor-
derlichen Aussagen selbst und verweise nicht auf Verwaltungsvorschriften, sei die
Norm immer noch verfassungswidrig, da sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
verletze. Um das Ziel der Neutralität zu erreichen, stünden mildere Mittel zur Verfü-
gung, wie beispielsweise das Abdecken des Tattoos mit einem hautfarbenen
Strumpf. Ein Blick in die maßgeblichen angegriffenen Einzelentscheidungen lege of-
fen, dass die Frage des milderen Mittels nicht geprüft worden sei.

d) Auch wenn man davon ausgehe, das Verbot der Tätowierungen von neutralen
Zeichen auf dem Unterarm sei grundsätzlich möglich, könne dies nicht ausnahmslos
gelten, sondern müsse eine notwendige Ausnahmeregelung enthalten. Die maßgeb-
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lichen Verwaltungsvorschriften in Bayern sähen zutreffenderweise zwar Ausnahmen
vor. Diese seien im vorliegenden Kontext aber irrelevant, weil wegen des Parla-
mentsvorbehalts nur Regelungen mit Rechtsnormcharakter herangezogen werden
dürften. Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG enthalte keine Ausnahmeregelung. Die an-
gegriffenen Gerichtsentscheidungen und die Verwaltungsentscheidung seien daher
auch deshalb unverhältnismäßig, weil diese über die Möglichkeit einer Ausnahmege-
nehmigung nicht auch nur ansatzweise nachgedacht hätten.

2. Die angegriffenen Entscheidungen verletzten ihn auch in seinem Grundrecht auf
Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG.

Im vorliegenden Fall gehe es um ein Tattoo mit dem Inhalt des hawaiianischen Gru-
ßes „aloha“. Dieses aus dem hawaiianischen, respektive polynesischen Sprachraum
stammende Wort habe eine Vielzahl von Bedeutungen, wie etwa „Liebe, Freundlich-
keit, Mitgefühl, Sympathie“. Die Aufnahme dieses Wortes in einem verzierten Körper-
bild enthalte erstens ein Bekenntnis zu einem friedvollen Miteinander und zweitens
ein Bekenntnis zu der hawaiianischen Lebensform. Beides seien Werturteile. Mei-
nungskundgaben in Bildern würden vom Normtext des Art. 5 Abs. 1 GG ausdrücklich
erwähnt. Die Meinungskundgabe in dem hier vorliegenden Fall sei auch nicht ober-
flächlich, sondern beruhe auf einer nachhaltigen Bewusstseinshaltung. Seine Reise
nach Hawaii präge das Lebensgefühl des Beschwerdeführers nachhaltig. Er habe
zahlreiche Tattoos mit diesem Inhalt an nicht sichtbaren Körperteilen.

Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG bilde keine ausreichende Rechtfertigung für den mit
dem Verbot verbundenen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Dies folge schon aus den
Darlegungen, aus denen die Norm auch keine Eingriffe in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht rechtfertigen könne. Darüber hinaus verletzten die gerichtlichen Entschei-
dungen in besonderer Form die Meinungsfreiheit, indem darin die Meinungsfreiheit
überhaupt nicht erwähnt oder, wie im Urteil des Verwaltungsgerichts, zu seinen Las-
ten gewertet werde.

3. Die angegriffenen Entscheidungen verletzten zudem Art. 33 Abs. 5 GG, weil sie
unter Verletzung des Fürsorgeprinzips die in seinem wohlverstandenen Interesse
mögliche Gewährung einer Ausnahmegenehmigung für das für ihn wichtige Tattoo
nicht einmal ansatzweise berücksichtigt hätten.

4. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verstoße zudem gegen das sich aus
Art. 3 Abs. 1 GG ergebende Willkürverbot. Zwar mache eine fehlerhafte Rechtsan-
wendung allein eine Gerichtsentscheidung nicht objektiv willkürlich. Schlechterdings
unhaltbar sei eine fachgerichtliche Entscheidung vielmehr erst dann, wenn eine of-
fensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt, der Inhalt der Norm in krasser
Weise missverstanden oder in sonst nicht mehr nachvollziehbarer Weise angewen-
det werde. Dieser Fall sei hier gegeben.

Die Annahme des Bundesverwaltungsgerichts, Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG er-
mächtige nicht die oberste Dienstbehörde zu einer Regelung, sondern enthalte die
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Regelung selbst, sei objektiv willkürlich. Sie widerspreche sowohl dem Normtext als
auch der Systematik und der Ratio. Das Bundesverwaltungsgericht stelle zudem
darauf ab, dass der bayerische Gesetzgeber zumindest für den Polizeivollzug eine
unmittelbare Regelung in Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG getroffen habe. Diese Diffe-
renzierung zwischen Polizeivollzug einerseits und sonstigen Beamtenkörpern ande-
rerseits sei aber weder am Wortlaut noch aus der Gesetzesbegründung in der Weise
erkennbar, die eine solche Differenzierung erfordern würde.

III.

Von der mit der Zustellung der Verfassungsbeschwerde gegebenen Möglichkeit zur
Stellungnahme hat allein das Bayerische Staatsministerium des Inneren, für Sport
und Integration (Innenministerium) mit Schreiben vom 30. Juni 2021 Gebrauch ge-
macht.

Die Gesetzgebungskompetenz für den Erlass der Regelung hinsichtlich des äuße-
ren Erscheinungsbildes (Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG) ergebe sich aus Art. 70 Abs. 1
GG. Dass der Bund keineswegs das Erscheinungsbild der Beamtinnen und Beamten
bereits abschließend geregelt gehabt habe, zeige sich auch am aktuellen Referen-
tenentwurf des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat zu § 34 Abs. 2
BeamtStG. Die beschlossene Änderung des BeamtStG ändere nichts daran, dass
Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG die gesetzliche Grundlage dafür sei, die beantragte Ge-
nehmigung zum Tragen der Tätowierung zu versagen. Den Ländern werde bereits
nach dem Gesetzeswortlaut des neuen § 34 Abs. 2 BeamtStG die Möglichkeit einge-
räumt, innerhalb des bundesrechtlich vorgegebenen Rahmens an die jeweiligen län-
derspezifischen Anschauungen angepasste konkretisierende Regelungen zu erlas-
sen, sodass die bisherige bayerische Regelung weiterhin Gültigkeit besitze. Die
Regelung in Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG genüge auch den verfassungsrechtlichen
Anforderungen, wie auch das Bundesverwaltungsgericht in der angegriffenen Ent-
scheidung ausgeführt habe.

IV.

1. Soweit der Beschwerdeführer sich gegen das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts wendet, nimmt die Kammer die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an
und gibt ihr statt, weil dies zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten
Rechte des Beschwerdeführers angezeigt ist (§ 93b i.V.m. § 93a Abs. 2 Buchstabe b
BVerfGG). Die Voraussetzungen für eine stattgebende Kammerentscheidung liegen
insoweit vor (§ 93c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Die maßgeblichen verfassungsrechtli-
chen Fragen sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bereits ge-
klärt und die zulässige Verfassungsbeschwerde ist insoweit offensichtlich begründet.
Die Auslegung von § 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG durch das Bundesverwaltungsgericht
verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbin-
dung mit Art. 20 Abs. 3 GG.

a) Der Annahme der Verfassungsbeschwerde steht nicht entgegen, dass mit Wir-
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kung zum 7. Juli 2021 § 34 Abs. 2 BeamtStG in der Fassung des Gesetzes zur Rege-
lung des Erscheinungsbilds von Beamtinnen und Beamten sowie zur Änderung wei-
terer dienstrechtlicher Vorschriften vom 28. Juni 2021 (BGBl I S. 2250) in Kraft ge-
treten ist, der bundesrechtliche Vorgaben für das Erscheinungsbild von Beamtinnen
und Beamten bei der Ausübung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelba-
rem Dienstbezug enthält. Denn daraus folgt nicht, dass der Beschwerdeführer auch
im Falle der Zurückverweisung an das Bundesverwaltungsgericht im Ergebnis keinen
Erfolg haben könnte, so dass es an einem besonders schweren Nachteil im Sinne
von § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG fehlen würde (vgl. BVerfGE 90, 22 <25 f.>).

Zwar ist für die Entscheidung über die von dem Beschwerdeführer beantragte Fest-
stellung, dass er als Polizeibeamter gegenüber seinem Dienstherrn berechtigt ist,
sich am Unterarm tätowieren zu lassen, auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt
der letzten mündlichen Verhandlung abzustellen (vgl. u.a. Kothe, in: Redeker/von
Oertzen, VwGO, 17. Aufl. 2022, § 108 Rn. 26), weil der Beschwerdeführer die Fest-
stellung eines gegenwärtigen Rechtsverhältnisses begehrt. Entsprechend ist auch im
Revisionsverfahren das geänderte Recht zugrunde zu legen (vgl. u.a. Suerbaum, in:
BeckOK VwGO, § 137 VwGO Rn. 35 <Januar 2022>). Infolge der Zurückverweisung
des Urteils durch das Bundesverfassungsgericht muss das Bundesverwaltungsge-
richt deshalb bei der nunmehr anstehenden neuerlichen Revisionsentscheidung
auch den neuen § 34 Abs. 2 BeamtStG seiner Entscheidung zugrunde legen.

Gemäß § 34 Abs. 2 Satz 2 BeamtStG können insbesondere das Tragen von be-
stimmten Kleidungsstücken, Schmuck, Symbolen und Tätowierungen im sichtbaren
Bereich sowie die Art der Haar- und Barttracht eingeschränkt oder untersagt werden,
soweit die Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum achtungs- und ver-
trauenswürdigen Verhalten dies erfordert. § 34 Abs. 2 Satz 5 BeamtStG überlässt die
Regelung der Einzelheiten den Ländern (vgl. auch BTDrucks 19/26839, S. 45). Ob
danach insgesamt die Voraussetzungen für eine Untersagung der Tätowierung ge-
genüber dem Beschwerdeführer vorliegen, bedarf weiterer Klärung.

b) Das angegriffene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verletzt den Beschwer-
deführer in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3
GG.

aa) Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet die allgemeine Handlungsfreiheit im umfassen-
den Sinne, allerdings nur in den von dieser Grundrechtsnorm genannten Schranken.
Sie steht insbesondere unter dem Vorbehalt der verfassungsmäßigen Ordnung und
kann durch diese eingeschränkt werden (vgl. BVerfGE 6, 32 <37 ff.>; 74, 129 <151
f.>; 80, 137 <152 f.>). Hierzu gehören die vom Normgeber gesetzten Rechtsnormen
unter Einschluss ihrer Auslegung durch die Gerichte, soweit die Normen und ihre In-
terpretation mit dem Grundgesetz in Einklang stehen (vgl. BVerfGE 57, 361 <378>;
74, 129 <152>; 111, 54 <81 f.>; 113, 88 <103>). Insofern setzt auch das Beamten-
recht in seiner Auslegung durch die Gerichte der Handlungsfreiheit Grenzen.

Die Auslegung des einfachen Rechts und seine Anwendung auf den Einzelfall sind
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Sache der dafür zuständigen Gerichte. Nur wenn hierbei durch die Gerichte Ver-
fassungsrecht verletzt wird, kann das Bundesverfassungsgericht auf eine Verfas-
sungsbeschwerde hin eingreifen. Das ist nicht schon dann der Fall, wenn eine Ent-
scheidung am einfachen Recht gemessen objektiv fehlerhaft ist (vgl. BVerfGE 18,
85 <92 f.>). Setzt sich die Auslegung jedoch in krassen Widerspruch zu den zur An-
wendung gebrachten Normen und werden damit Einschränkungen der allgemeinen
Handlungsfreiheit begründet, die keinerlei Grundlage im geltenden Recht finden, so
beanspruchen die Gerichte Befugnisse, die von der Verfassung eindeutig dem Ge-
setzgeber übertragen sind. Die Gerichte begeben sich damit aus der Rolle des Nor-
manwenders in die einer Norm setzenden Instanz, entziehen sich also der Bindung
an Recht und Gesetz im Sinne von Art. 20 Abs. 3 GG (vgl. BVerfGE 96, 375 <394 f.>;
111, 54 <81 f.>). Dies führt im Ergebnis zu einer nicht mehr durch die verfassungs-
mäßige Ordnung legitimierten Beschränkung der durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützten
Handlungsfreiheit (vgl. BVerfGE 113, 88 <103 f.>).

bb) So liegt der Fall hier. Während der Bayerische Verwaltungsgerichtshof davon
ausgeht, dass – „da eine erkennbare parlamentarische Leitentscheidung vorliegt“ –
eine Delegation an die oberste Dienstbehörde erfolgen durfte, die aus Gründen der
Praktikabilität die näheren Einzelheiten durch eine Verwaltungsvorschrift oder Wei-
sung ausformt, sieht das Bundesverwaltungsgericht in Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG
selbst ein Verbot für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, sich im sichtbaren Be-
reich tätowieren oder vergleichbar behandeln zu lassen. Diese Rechtsauffassung
lässt sich mit keiner der anerkannten Auslegungsmethoden (vgl. dazu BVerfGE 93,
37 <81>) begründen.

(1) Die Auslegung durch das Bundesverwaltungsgericht lässt sich dem Wortlaut des
Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG nicht im Ansatz entnehmen, widerspricht ihm im Ergeb-
nis sogar. Art. 75 Abs. 2 BayBG in der Fassung vom 18. Mai 2018 lautet:

Soweit es das Amt erfordert, kann die oberste Dienstbehörde nä-
here Bestimmungen über das Tragen von Dienstkleidung und das
während des Dienstes zu wahrende äußere Erscheinungsbild der
Beamten und Beamtinnen treffen. Dazu zählen auch Haar- und
Barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ablegbare Er-
scheinungsmerkmale.

Satz 2 der Vorschrift bezieht sich offensichtlich auf Satz 1 („Dazu zählen auch“).
Satz 2 macht damit deutlich, dass die in Satz 1 der obersten Dienstbehörde einge-
räumte Möglichkeit, „Bestimmungen“ zum äußeren Erscheinungsbild zu treffen, sich
auch auf die dort genannten Erscheinungsmerkmale bezieht.

Unschwer lassen sich Tätowierungen im sichtbaren Bereich (bei Zugrundelegung
der Sommeruniform auch am Unterarm) zwar unter Satz 2 subsumieren. Die Rechts-
folge, die das Bundesverwaltungsgericht aus Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG heraus-
liest, geht aber sehr deutlich über die Wortlautgrenze hinaus. Dass unmittelbar in
Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG ein Verbot für Polizeibeamtinnen und -beamte geregelt
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ist, sich im sogenannten sichtbaren Bereich tätowieren zu lassen, lässt sich dem
Wortlaut der Norm, insbesondere mit Blick auf Satz 1, unter keinem denkbaren be-
grifflichen Ansatz entnehmen.

(2) Anderes ergibt sich auch nicht aus der Gesetzesbegründung zu Art. 75 Abs. 2
Satz 2 BayBG. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts spricht für seine
Auslegung zunächst, dass der Gesetzgeber die Neuregelung im Jahr 2018 ausdrück-
lich und unter Bezugnahme auf die kompetenzrechtlichen Überlegungen des Senats-
urteils aus dem Jahr 2017 geschaffen habe. Dies ist zwar zutreffend, lässt aber kei-
nen Schluss darauf zu, ob der bayerische Gesetzgeber selbst ein Verbot normieren,
oder eine entsprechende Ermächtigungsnorm, die anschließender Umsetzung be-
darf, schaffen wollte. Dem entspricht es, dass in der Gesetzesbegründung ausdrück-
lich darauf hingewiesen wird, dass sich das Bundesverwaltungsgericht in seiner Ent-
scheidung vom 17. November 2017 (BVerwGE 160, 370) „nicht mit letzter Klarheit“
geäußert habe, ob es für die sichtbaren Erscheinungsmerkmale „eine unmittelbare
Regelung durch eine Rechtsnorm (Gesetz oder Verordnung) verlangt“ (LTDrucks 17/
21474, S. 1).

Ferner bezieht sich das Bundesverwaltungsgericht für seine Auffassung auf eine
konkrete Passage aus der Gesetzesbegründung (LTDrucks 17/21474, S. 1): „Mit der
Dienstkleidung und insbesondere der von Polizeivollzugsbeamten zu tragenden Uni-
form soll, neben einer Kennzeichnung der Ausstattung mit hoheitlichen Befugnissen,
die Neutralität ihrer Träger zum Ausdruck gebracht werden. Diese wäre insbesonde-
re bei Tätowierungen oder auffallendem Körperschmuck (Piercings, Ohrtunnel o.ä.)
im sichtbaren Bereich beeinträchtigt. Individuelle Interessen müssen gegenüber der
Notwendigkeit eines einheitlichen/neutralen Erscheinungsbilds zurücktreten.“ Daraus
folgert das Bundesverwaltungsgericht, dass der Gesetzgeber selbst – jedenfalls für
Polizeivollzugsbeamte, die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind – die
Entscheidung über ein generelles Verbot für Tätowierungen und andere nicht sofort
ablegbare Erscheinungsmerkmale in dem beim Tragen der Uniform sichtbaren Kör-
perbereich (in Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG normiert) getroffen hat. Dies widerspricht
jedoch der insoweit eindeutigen weiteren Gesetzesbegründung. Dort wird ausdrück-
lich betont: „Soweit sich eine solche parlamentarische Leitentscheidung aus einer
klaren Gesetzesbestimmung ergibt, sollte nach der hier vertretenen Auffassung dann
eine nähere Ausformung der konkreten Erscheinungspflichten des Beamten durch
Verwaltungsvorschrift (VwV) oder Weisung möglich sein. Zu diesem Zweck wird in
Art. 75 Abs. 2 eindeutig klargestellt, dass die obersten Dienstbehörden für ihre Be-
amtinnen und Beamten nicht nur die Pflicht zum Tragen einer bestimmten Uniform
oder Dienstkleidung einführen dürfen, sondern dass es ihnen mit gesetzgeberischer
Billigung auch möglich ist, permanente oder dauerhaftere Erscheinungsmerkmale,
die der Beamte auch bei Dienstende nicht wie Kleidung oder Schmuck sofort ablegen
kann, als unzulässig einzustufen, wenn das das Amt erfordert. Dazu zählen insbe-
sondere die Haar- und Barttracht, Tätowierungen, Brandings, Fleshtunnels und sons-
tige Körpermodifikationen.“
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Bestätigt sieht das Bundesverwaltungsgericht sein Verständnis von Art. 75 Abs. 2
Satz 2 BayBG durch die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium des
Inneren, für Sport und Integration vom 7. April 2020. Dort heißt es in Ziff. 4 Satz 1:
„Im Dienst – ausgenommen Dienstsport und Maßnahmen des behördlichen Gesund-
heitsmanagements – dürfen Tätowierungen, Brandings, Mehndis (durch Henna ver-
ursachte Hautverfärbungen) und Ähnliches nicht sichtbar sein“. Es erschließt sich
nicht, inwieweit diese Bekanntmachung bestätigt, dass schon in Art. 75 Abs. 2 Satz 2
BayBG selbst ein Tätowierungsverbot für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte
geregelt sein soll. Denn nach dem Einleitungssatz der Bekanntmachung „erlässt“ das
Staatsministerium „auf der Grundlage von Art. 75 BayBG und § 34 BeamtStG“ selbst
die Bestimmungen zum Erscheinungsbild von bayerischen Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten. Offensichtlich sieht das Ministerium Art. 75 Abs. 2 BayBG als Er-
mächtigungsnorm, die auch die Ermächtigung zur Regelung eines Tätowierungsver-
bots enthält. Die eindeutige Regelung in Ziff. 4 der Bekanntmachung ist in Art. 75
Abs. 2 Satz 2 BayBG gerade nicht enthalten. Eine Polizeivollzugsbeamtin oder ein
Polizeivollzugsbeamter kann nicht einmal in Kenntnis der Gesetzesbegründung aus
Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG herauslesen, ob eine Tätowierung im sichtbaren Be-
reich zulässig oder verboten ist. Dies ergibt sich erst aus der entsprechenden Be-
kanntmachung.

(3) Letztlich will das Bundesverwaltungsgericht mit Blick auf den Wesentlichkeits-
grundsatz eine verfassungskonforme Auslegung des Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG
vornehmen. Es legt seiner Entscheidung zugrunde, dass die Annahme einer bloßen
Ermächtigungsnorm das aus dem Wesentlichkeitsgrundsatz folgende verfassungs-
rechtliche Gebot, dass der Gesetzgeber die für die Grundrechtsverwirklichung maß-
geblichen Regelungen auch im Beamtenverhältnis durch das Gesetz selbst zu regeln
hat und bereits aus dieser parlamentarischen Leitentscheidung erkennbar und vor-
hersehbar sein muss, was dem Beamten gegenüber zulässig sein soll (vgl. BVerfGE
139, 19 <55 ff.>; BVerwGE 160, 370 Rn. 42), verfehlt. Das Gebot verfassungskonfor-
mer Gesetzesauslegung verlangt, von mehreren möglichen Normdeutungen, die teils
zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führen,
diejenige vorzuziehen, die mit dem Grundgesetz in Einklang steht (vgl. BVerfGE 32,
373 <383 f.>; stRspr). Lassen der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte, der Gesamt-
zusammenhang der einschlägigen Regelungen und deren Sinn und Zweck mehrere
Deutungen zu, von denen eine zu einem verfassungsmäßigen Ergebnis führt, so ist
diese geboten (BVerfGE 88, 145 <166>). Auch im Wege der verfassungskonformen
Interpretation darf aber der normative Gehalt einer Regelung nicht neu bestimmt wer-
den (vgl. BVerfGE 8, 71 <78 f.>). Die Grenzen verfassungskonformer Auslegung er-
geben sich damit grundsätzlich aus dem ordnungsgemäßen Gebrauch der anerkann-
ten Auslegungsmethoden. Der Respekt vor der gesetzgebenden Gewalt (Art. 20
Abs. 2 GG) gebietet es dabei, in den Grenzen der Verfassung das Maximum dessen
aufrechtzuerhalten, was der Gesetzgeber gewollt hat. Er fordert mithin eine verfas-
sungskonforme Auslegung der Norm, die durch den Wortlaut des Gesetzes gedeckt
ist und die prinzipielle Zielsetzung des Gesetzgebers wahrt (BVerfGE 86, 288
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<320>). Die Deutung darf nicht dazu führen, dass das gesetzgeberische Ziel in einem
wesentlichen Punkt verfehlt oder verfälscht wird (vgl. BVerfGE 8, 28 <34>; 54, 277
<299 f.>; m.w.N.).

Indem das Bundesverwaltungsgericht Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayBG einen Sinn zu-
grunde legt, den der Gesetzgeber offensichtlich nicht hat verwirklichen wollen und
der auch in keiner Weise Eingang in den Gesetzeswortlaut gefunden hat, überschrei-
tet es die Grenzen der verfassungskonformen Auslegung. Es mag sein, dass eine
bloße Ermächtigung, die es der obersten Dienstbehörde ermöglicht, dauerhafte oder
permanente Erscheinungsbilder als unzulässig einzustufen, nicht den im Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 17. November 2017 (BVerwGE 160, 370) festgeleg-
ten Anforderungen entspricht. Deshalb jedoch entgegen dem Wortlaut und der Ge-
setzesbegründung davon auszugehen, dass das Tätowierungsverbot direkt in Art. 75
Abs. 2 Satz 2 BayBG geregelt ist, widerspricht den anerkannten Auslegungsmetho-
den.

c) Da das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wegen des Verstoßes gegen Art. 2
Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG verfassungswidrig ist, kann offenblei-
ben, ob auch der von dem Beschwerdeführer gerügte Verstoß gegen das Willkürver-
bot (Art. 3 Abs. 1 GG) vorliegt oder die weiteren Grundrechte, auf die sich der Be-
schwerdeführer berufen hat, durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verletzt
sind.

2. Im Übrigen liegen die Voraussetzungen des § 93a Abs. 2 BVerfGG für eine An-
nahme der Verfassungsbeschwerde nicht vor. Insoweit wird gemäß § 93d Abs. 1
Satz 3 BVerfGG von einer Begründung abgesehen.

V.

1. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist gemäß § 95 Abs. 2 BVerfGG auf-
zuheben und die Sache ist an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuverweisen.

2. Die Entscheidung über die Auslagenerstattung beruht auf § 34a Abs. 2 BVerfGG,
die Festsetzung des Gegenstandswerts der anwaltlichen Tätigkeit auf § 37 Abs. 2
Satz 2 RVG (vgl. BVerfGE 79, 365 <366 ff.>).

Hermanns Maidowski Langenfeld
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